
Legende von der wunderbaren ettung des letzten Ritters, der ſich bei der agd
auf der ſteilen Martinswand bei Zirl •m ro lebensgefährlich verirrt atte,
zUum Hauptgegenſtand hat In dieſe iſt verflochten die Erzählung von
der Verdächtigung eines raven en Tirolerſchützen durch einen Raubſchützen,
als habe einen Fremden ermorde me Thalgegend mit Bauernhaus, eim

cenerte
Zimmer im urgſt

oſſe, ein oher, ſteiler Fels mit dunkler Höhle gehört zur

„Das Johanniskäferchen“. Schauſpiel in Aufzuge. 36 Seiten
Sieben mannli und zwei weibliche Rollen Das Stück iſt nach der
gleichnamigen Erzählung von CEhr Un ehre r4 ver.
faſst worden und zeigt, Die ott frommes Gebet und Vertraven der Seinigen

elohnen und ſie zuletzt auch durch geringe Mittel, wie hier durch em Johannis⸗
käferchen, Aus Noth und Elend retten, ihre gewiſſenloſen Unterdrücker aber
3u ſtrafen weiß

Eine rave, Arme Pächterswitwe Oomm mit ihrem Kinde durch ihren
habgieri E gewiſſenloſen Nachbar, den nach dem Pachtgute gelüſtet, V die
größte edrängnis und ſoll chon gepfändet und verjagt verden da, m der
größten Noth, omm ein Johanniskäferchen, das ihr Söhnlein fangen will, als
P8 ſich hinter einem en Schrank geflüchtet atte, zuhilfe, ndem beim Ver⸗
chieben des Schrankes emn Papier zUum Vorſchein ommt, das beweist, daſs ihrſeliger Mann die vom Nachbar ungerecht geforderte Schuld chon abgetragen hat
und dieſer omit em ſtrafwürdiger Betrüger iſt Zur Scenerie gehört Mr
emne ärmliche Stube

„Der Kanarienvogel“ oder: „Gott iſt gu auſpie mn ünfAufzügen. Seiten. euUn männliche und drei wei  1  E Rollen ſteiner gleichnamigen Ehr Schmid'ſchen Erzählung nachgebildet, räg aber
den Ite. „Der Kanarienvogel“ mit ſehr geringem Rechte, da dieſer Vogeldarin denn doch kaum eme nennenswerte Rolle und Bedeutung hat Das tück
ſpie zur Zeit der franzöſiſchen volution, und erzählt die wunderbare Rettungder braven, gottesfürchtigen, königlich⸗-geſinnten, gräflich Erlau'ſchen Familie durchdie Unter Gottes ſichtbarem Schutze geglückte Flucht nach Deutſchland aus Kerker
und vor der Guillotine. Es gibt bei dieſem Stücke eine umſtändlicheScenerie: un chönes Zimmer, eine Garten⸗Waldanlage, eine Fiſcherſtube,ein Kerker, ein Fluſsufer mit Fiſcherhütte

Paſtoral⸗Fragen und Fülle
ein oli  er Beamter oliKindererziehung befehlen 7) — Vor itus,katholiſchem Beamten, erſcheinen ein proteſtantiſcher Qter und die

atholiſche Utter, die aber bei der Heirat zum Proteſtantismus0  EI, mit ihren drei Kindern, ämmtlich Unter V  ahren, 0  0lgetauft. Da jedo nach den Staatsgeſetzen die Kinder proteſtantiſcherziehen ſind, verlangt der proteſtantiſche Seelſorger dieſe Kinder
für ſeinen Religionsunterricht, den Willen der Eltern, welchedieſelben katholiſch haben wollen. Darf der atholiſche Beamte in
Anwendung des Geſetzes die Entſcheidung fällen, die Kinder ſeienals proteſtantiſch einzutragen und dem proteſtantiſchen Religions⸗Unterrichte 3u überweiſen?

II Erklärung und Löſun Den LefErn dieſer Zeitſchri muſs eS als ſelbſtverſtändlich gelten, daſs 16ne Geſetzbeſtimmungen, E eimn ind der alſchen Religion zuweiſen oder dieEltern dazu zwingen, ihre Kinder in einer alſchen akatholiſchen



Religion unterrichten oder erziehen zu laſſen, etwa  U vor ott und
dem Gewiſſen Unerlaubtes fordern und daſs Qher dieſe Geſetze weder
ahre Geſetze ſind, noch beobachtet werden dürfen. Es ird damit
enn Abfall von der wahren Religion eboten, alſo eines der x

immſten
Verbrechen, deren ſich enn Menſch vor ott ſchuldig machen kann.

So ſündhaft jene allgemeinen Geſetze ſind, ſo ſündhaft iſt
auch für den Katholiken die Anwendung dieſer Geſetze auf einen
Einzelfall; EL darf ſie weder ausführen noch einen Andern zur Au  ·
ührung beſtimmen. In Geſchehen⸗laſſen, ein Sich⸗permiſſiv⸗
verhalten iſt freilich nicht Iun en en eine Verſündigung. Wer
etwas Unerlaubtes nicht verhindern kann, oder C8 zu verhindern
nicht die Pflicht hat, der kann ohne perſönliche Verſündigung etwas
Unerlaubtes geſchehen la en

Für den katholiſchen Beamten kommt * alſo zunächſt
darauf an, ob ſeine Handlungsweiſe enn bloßes Geſchehen - laſſen
ſei, oder eine wirkſame Veranlaſſung, bezw beſtimmter Befehl zur
Ausführung eines religionswidrigen Geſetzes. ürde alſo der Beamte
bloß privatim den Eltern erklären, da taatsgeſetz ſchreibe in
dieſen Fällen die akatholiſche Kindererziehung vor, ⁰ wäre das
ſich keine unerlaubte Handlung, eil darin ſich keine Auffor  2
derung liegt, dieſer ſündhaften Geſetzesvorſchrift olge 3U eiſten
INur wenn vorausſichtlich dieſe Erklärung eine akatholiſche Erziehung
veranlaſste, welche onſt eine katholiſche geblieben wäre, würde ene
ſolche ohne höchſt wichtigen Grund abgegebene bloß doctrinelle
Erklärung unrecht ein. Nimmt aber die Handlungsweiſe des Beamten
den auctoritativen Charakter eines amtlichen *  42— 0  . auf welches
hin die Eltern polizeilich önnen 9  1 werden, ſich dieſem
Urtheil 3u fügen und deſſen Ausführung zu bewirken oder U ver
anlaſſen: dann iſt die Handlung des Beamten eine QAus ſich ſündhafte
und Cil intrinsecus mala. unter keinen Umſtänden rlaubt. Es würde
weder Amtsverluſt, noch eine onſtige härtere Strafe den Beamten
entſchuldigen, eine derartige auctoritative Anwendung eines ſündhaften
Geſetzes 16 vorzunehmen.

Heutzutage r- nicht ſelten an katholiſche Beamten die rage
heran, ob und wie weit eine Mitwirkung zur Ausführung eines
ungerechten Geſetzes ſtatthaft ſei Es muſs dabei vor allem beachtet
werden, ob dasjenige, was Urch die Mitwirkung oder Anwendung
des Geſetzes unmittelbar erzwungen werden ſoll, intrinsecus
malum iſt, oder nicht Wenn Nein, 0 lg reilich noch nicht
ſofort die Erlaubthei auctoritativer Mitwirkung; aber ,
dann iſt die Unerlaubtheit derſelben ſofor entſchieden

Für unſern vorliegenden Fall vare vielleicht der Verſuch
eines Ausweges QAm 0 Da 68 ſich um Kinder unter Jahren
handelt, würde, wie wir gegebenenfalls nach den Landesgeſetzen Unter⸗
ſtellen, durch die Converſion de Vaters zur katholiſchen dieſem
auch 9  1 das Recht egeben, die Kinder, ſelbſt ſie pro  E
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teſtantiſch getauft wären, mit ſich zur katholiſchen Kirche hinüber⸗
zunehmen, umſomehr, die katholiſch getauften katholif 3 laſſen Der
Verſuch einer derartigen Einwirkung auf den Qater und auf die, wie
ſcheint, in ihrem Gewiſſen bedrängte Mutter wäre Qher gewiſs ni
3u unterlaſſen.

Exaeten (Hollan Aug Lehmkuhl
7 Was iſt 3 thun uim Zweifel, ob man eine

ige Reſtitution geleiſtet oder nichtꝰ?) Der Kirchen⸗
vorſtan Titius iſt mit der Reſtaurierung einer Kirche beſchäftigt
und bekommt ad h0e viele Geldgeſchenke, die gewiſſenhaft mn einem
beſonderen Schränkchen aufbewahrt. ne age hat EL Iun eigener
Sache eine Zahlung von 400 Mark zu machen, welchen Betrag
einſtweilen der „Reſtaurierungscaſſe“ entnimmt, indem e gleichzeitig
einen Schuldſchein in die ＋ legt Nach zehn 0  en hält EL in
der Reſtaurierungscaſſe Nachſchau über den Vermögensſtand und iſt
in hohem Grade überraf  L mn derſelben noch ſeinen Schuldſchein
vorzufinden. Er war nämlich der feſten Meinung, ETL habe vor ſechs
Wochen, als eine größere Summe ar eingenommen,
die 400 Mark zurückbezahlt. Im erſten Augenblick en eu, habe
wohl den Schuldſchein herauszunehmen vergeſſen, obgleich das
eld Iin die ＋ hineingelegt; ſpäter aber vommen ihm Zweifel, ob

letzteres gethan. Er rechnet nun ſeine während des letzten Viertel⸗
jahres gemachten Einnahmen nd Usgaben zuſammen, omm aber
3u keiner Gewiſsheit, da * ein größere Hausweſen 3 führen hat
und Mn der betreffenden Zeitperiode viel eld einnahm und ausgab.
Allmählig le ETr (S gar nicht einmal mehr für wahrſcheinlich, daſs

fragliche Summe reſtituiert habe, obwohl 257 vor der unangenehmen
Entdeckung beim oberflächlichen Nachdenken ber ſeinen Vermögens⸗
an ausdrücklich der Meinung Wwar, ſei der Reſtaurierungscaſſe
nichts mehr chuldig

Was hat nun der Arlme Titius 3 thun?Es ieg hier der Fall einer zweifelhaften Reſtitution vor;zwei ſich widerſprechende Meinungen ſtehen einander gegenüber: Die
eine ſpricht für die geſchehene Reſtitution, die andere dagegen
Nehmen wir einſtweilen 2  . ES ſei für die eine und für die andere
Meinung eine wirklich poſitive Probabilität vorhanden, mit anderen
orten eS handle ſich AUm einen poſitiven Zweifel Wozu i ſtder Schuldner In ſo

em verpflichtet? Dieſe rageiſt nicht leicht zu beantworten; wir nden hierüber drei verſchiedeneMeinungen der Moraliſten. Einige wenige Moraliſten chau ten,
daſ der Schuldner, un diefCEM Falle von jeder Ver  ichtung frei ſeiindem ſie den rundſatz: „Obligatio 14 NU st“
Rechtsſachen gelten laſſen Andere hingegen ſind der Anſicht, daſsder Schuldner von der der Reſtitution nicht vollſtändigfreizuſprechen ſei, jedo auch nicht zur Reſtitution der ganzen Summe,ſondern nur eines Theiles bIO rata 11 verpflichtet werden könne.


